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liche Hinweise auf eine Obergrenze des 
Pachtzinses wurden aus dem Gesetz entfernt. 
Die Höhe des Pachtzinses wird in Zukunft 
nur noch durch den Pachtvertrag bestimmt. 
Die Basispachtzinssätze für Grundstücke in 
staatlichem Eigentum werden von den örtli-
chen Behörden ausgehend vom Katasterwert 
der Grundstücke und den in Zukunft vom 
Staatsoberhaupt in Abhängigkeit von der 

Zweckbestimmung der Grundstücke zu 
bestimmenden Koeffizienten festgesetzt. Die 
Behörden dürfen dabei in Abhängigkeit von 
einer Reihe namentlich genannter Bedingun-
gen die Basispachtzinssätze erhöhen oder 
senken (höchstens verdoppeln oder um die 
Hälfte reduzieren). 
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